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Parlamentssitzung 17. August 2015 Traktandum 5 

Oberwangen, Mühlestrasse 12: Verkauf Teil der Stammparzelle Köniz 6530 an die 

bisherige Baurechtsnehmerin 

Beschluss; Direktion Sicherheit und Liegenschaften 

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament 

1. Das Wichtigste in Kürze 

 Die Gemeinde verkauft der bisherigen Baurechtsnehmerin Farmco AG, Mühlestrasse 12, 

Oberwangen, ein ca. 2'499 m2 grosses Stück Land (im Situationsplan gelb umrandete 

Fläche). 

 Anstelle des Baurechtszinses von CHF 18'663.-- pro Jahr erhält die Gemeinde den 

Kaufpreis von CHF 700'000.--. 

 Alle Parzellen, welche im nachfolgenden Text erwähnt werden, sind im Situationsplan farbig 

markiert. Zwei neu entstehende Parzellen (grün und blau markiert) sind noch nicht definitiv 

begründet und haben daher noch keine Nummern. Deshalb können auch die 

Flächenangaben in der definitiven Version noch geringfügig abweichen. 
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2. Vorgeschichte 

Die Gemeinde hat die Parzelle Köniz / 6530 im Jahr 1961 für die Erstellung eines Schulhauses 

und einer Turnhalle erworben. Der Kaufpreis betrug CHF 45.-- / m2, resp. CHF 650'925.-- für 

die damals 14'465 m2 grosse Parzelle. Nach dem Kauf reduzierte die Gemeinde die Pläne auf 

die Erstellung einer Turnhalle. Diese wurde jedoch auch niemals realisiert.  

Mitte der Achtzigerjahre liess die Gemeinde eine Ueberbauungsstudie für eine gemischte 

Nutzung erstellen (Mehrzweckgebäude, Gewerbe, Wohnen). Aufgrund dieser Studie wurde das 

Areal zwischen 1988 und 1996 in mehreren Etappen überbaut und teilweise im Baurecht 

abgegeben.  

Die Gemeinde selber realisierte das Mehrzweckgebäude mit Turnhalle, gleichzeitig als 

Veranstaltungslokal nutzbar, Zivilschutzraum, Kindergarten und Stützpunkte für Feuerwehr und 

Strassenunterhalt. Dieser Bereich wurde von Parzelle Köniz / 6530 abparzelliert (= neue 

Parzelle Köniz / 9034; rosa umrandete Fläche). Weitere Teile des Grundstücks hat die 

Gemeinde für die Verbreiterung der Mühlestrasse und für die Erstellung der Autobahn 

abgetreten.  

 

Vor dem beantragten Verkauf misst die Stammparzelle Köniz / 6530 noch 9'584 m2 (im 

Situationsplan gelb, grün und blau umrandete Flächen). Sie ist mit drei Baurechten belastet:  

 Köniz / 9222 zu Gunsten der Figas Autogewerbetreuhand der Schweiz AG (in der blau 

umrandeten Fläche),  

 Köniz / 9326 zu Gunsten der Pensionskasse HACO Stiftung (ebenfalls in der blau 

umrandeten Fläche),  

 Köniz / 9036 zu Gunsten der Farmco AG, Köniz (gelb umrandete Flächen).  

 

Die Farmco AG war spezialisiert auf einheimische Tierprodukte auf dem Gebiet der bäuerlichen 

Geflügel- und Kleintierhaltung. Dabei ging es hauptsächlich um den Handel mit frischen Eiern. 

Zu diesem Zweck wurde das Gebäude Mühlestrasse 12 auf der Baurechtsparzelle Köniz / 9326 

erstellt. Es bildet die Verlängerung des Autobahndamms und damit einen Lärmriegel für die 

übrigen Gebäude auf dem Areal. Wegen der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten und den 

Immissionen wurde der Baurechtszins bei Vertragsbeginn für die 2'499 m2 auf CHF 15'000.-- 

pro Jahr festgelegt (= CHF 6.-- / m2; vgl. Beilage 3, S. 3ff). Der Zins ist zu 60 % an den 

Landesindex für Konsumentenpreise gebunden. Er beträgt 2014 CHF 18'763.--. Das Baurecht 

läuft noch bis zum 31. Dezember 2050. 

 

Der Handel mit frischen Eiern und Eiprodukten brachte Lärmimmissionen und Verkehr mit sich. 

Sehr früh am Morgen wurden Liefer- und Lastwagen  be- und entladen. Zu dem Lärm, welche 

die auf Riffelblech fahrenden Palettenrollis verursachten, kam jener der Kühlgeräte auf den 

Fahrzeugen hinzu. Wegen der engen Platzverhältnisse gab es auf der Mühlestrasse diverse 

Unfälle mit Zulieferfahrzeugen der Farmco AG. Mit dem Bezug der beiden Mehrfamilienhäuser 

Mühlestrasse 16 und 18 auf der benachbarten Baurechtsparzelle Köniz / 9326 nahmen die 

Reklamationen zu. Die Farmco AG resp. die Lüchinger + Schmid AG, welche die Farmco AG 

unterdessen übernommen hatte, reagierte indem die Lieferwagen während der Nacht an einem 

anderen Standort parkieren mussten. Der damit verbundene Leerlauf resp. die daraus 

entstehenden Kosten führten zum Entscheid, das Gebäude teilweise umzunutzen und den 

Eierhandel anderorts anzusiedeln. Unterdessen ist der grössere Teil des Gebäudes an Betriebe 

vermietet, welche nichts mehr mit der Baurechtsnehmerin zu tun haben. Sie hat deshalb 

entschieden, das Baurecht samt dem Gebäude zu verkaufen. Leider blieben diese 

Bemühungen erfolglos.  

 

Nun soll ein anderer Weg zum Ziel führen. Die Baurechtsnehmerin beabsichtigt den gelb 

umrandeten Bereich zu kaufen, das Baurecht zu löschen und das Gebäude Mühlestrasse 12 in 

Stockwerkeinheiten aufteilen und diese zu verkaufen. Die Baurechtsnehmerin ist überzeugt, 

dass dies gelingen wird. Sie hat der Gemeinde einen Finanzierungsnachweis für den Erwerb 

des Baurechtes vorgelegt. Falls das Vorhaben der Baurechtsnehmerin  nicht gelingt sollte, 

erwächst der Gemeinde daraus kein Schaden. Sie erhält den Kaufpreis für das Land so oder 

so. Die Baurechtsnehmerin resp. die Käuferin würde einfach ihr Land behalten und das 

Gebäude nach wie vor vermieten. 
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3. Verkaufsobjekt, Finanzen 

3.1 Verkaufsobjekt 

Das Verkaufsobjekt ist deckungsgleich mit der heutigen Baurechtsparzelle und umfasst ca. 

2'499 m2. Bei den Plänen handelt es sich um Entwürfe. Die definitiven Flächenzahlen können 

noch geringfügig abweichen, ohne Wirkung auf den Preis. 

  

3.2 Kaufpreis 

Beim Start der Verkaufsverhandlungen ist die Gemeinde von einem Erlös von CHF 750'000.-- 

ausgegangen (= ca. CHF 300.-- / m2). Im Zuge der Verhandlungen konnte in einem 

Annäherungsverfahren ein Kaufpreis von CHF 700'000.-- festgelegt werden (= ca. CHF 280.-- / 

m2). 

Die nutzungs- und lagemässigen Nachteile des Grundstücks rechtfertigen diesen Preis / m2 bei 

weitem. Wie unter 2. dargelegt bildet das Grundstück einen Lärmriegel für die 

dahinterliegenden Parzellen. 

Höherwertige Nutzungen, wie z. B. Wohnen, sind durch die unvorteilhafte Lage ausgeschlossen 

oder stark eingeschränkt. Auch der ursprünglich festgelegte Baurechtszins von CHF 6.-- / m2 (= 

ca. CHF 15'000.-- für die gesamte Parzelle) nahm darauf Rücksicht.  

Mittlerweile beträgt der Baurechtszins CHF 18'663.--, was beim ausgehandelten Verkaufspreis 

einer Rendite von 2,7 % entspricht, also ca. der Hälfte der übrigen Baurechtszinsrenditen der 

Gemeinde. 

Bei den Kaufpreisverhandlungen ist die Gemeinde von CHF 300.-- / m2 ausgegangen. Bei einer 

Fläche von 2'499 m2 ergibt dies einen Kaufpreis von rund CHF 750'000.--. Dies war der 

Baurechtsnehmerin etwas zu hoch. In einer Verhandlungsrunde einigte man sich auf einen 

Kaufpreis von CHF 700'000.-- (= 280.-- / m2). 

 

Der Verkaufserlös von CHF 700'000.-- würde durch den aktuellen Baurechtszins von CHF 

18'663.-- mit 2,7 % verzinst. Andere Baurechte der Gemeinde werfen 5 % und mehr  ab. Die 

lage- und nutzungsmässigen Nachteile des Baurechts Köniz / 9036 werden im tiefen 

Baurechtszins gespiegelt. Wegen der Position des Gebäudes am Autobahndamm ist eine 

ertragsreichere Nutzung, wie Wohnen, kaum möglich. 

 

Obwohl die Gemeinde für Ihre Schulden im Moment durchschnittlich nur 1,88 % Zinsen bezahlt 

und sie mit dem Schuldenabbau von CHF 700'000.-- weniger einspart, als der Baurechtszins 

ausmacht (Einsparung CHF 13'160.-- pro Jahr; Mindereinnahme CHF 18'663.--, Differenz CHF 

5'503.--) befürwortet der Gemeinderat in diesem Fall den Verkauf. Er soll dazu dienen, dass die 

Baurechtsnehmerin ein Objekt verkaufen kann, welches sich für die Baurechtsnehmerin 

langfristig als Fehlinvestition gezeigt hat. Die im Gebäude vorhandenen Arbeitsplätze bleiben 

erhalten.  

 

3.3 Finanzen 

Die gesamte Parzelle Köniz / 6530 hat einen Buchwert von CHF 1'511'497.90. Die 

Finanzabteilung wird einen Betrag von CHF 400'000.-- ordentlich abschreiben, was prozentual 

ungefähr dem Flächenanteil des Verkaufsobjekts an der Stammparzelle entspricht. 

Entsprechend der geltenden Praxis sollen die übrigen CHF 300'000.-- ausserordentlich 

abgeschrieben werden. Der Gemeinderat beantragt dafür einen Nachkredit von CHF 300'000.--.  

4. Alternativen 

4.1 Die Gemeinde hält am Baurecht fest. 

Die Baurechtsnehmerin hätte keine realistischen Möglichkeiten, sich gegen diesen 

Beschluss zu wehren. Die Gemeinde kann nicht zum Verkauf gezwungen werden. 

Schlimmstenfalls bezahlt die Baurechtsnehmerin den Baurechtszins nicht mehr, dann 

könnte die Gemeinde den vorzeitigen Heimfall einleiten. In diesem Fall hätte sie die 

Heimfallsentschädigung für das Gebäude zu bezahlen und stünde anschliessend selber im 

Risiko das Gebäude zu vermieten oder zu verkaufen. 

Insgesamt eine unvorteilhafte Situation. 
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4.2 Die Gemeinde erwirbt das Baurecht samt dem Gebäude Mühlestrasse 12. 

Das Fazit wäre dasselbe wie bei 4.1: Das Risiko der Wiedervermietung und / oder des 

Verkaufs läge bei der Gemeinde.  

 

4.3 Die Gemeinde fordert einen höheren Kaufpreis. 

Der beantragte Verkaufspreis wurde in mehreren Verhandlungsrunden ermittelt. Aufgrund 

der jahrelangen Vorgeschichte ist davon auszugehen, dass es bei einer höheren Forderung 

von Seiten der Gemeinde nicht zum Abschluss käme. Damit stünde die Gemeinde wieder 

im unter 4.1 und 4.2 ausformulierten Risiko. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Dem Verkauf von 2'499 m2 ab Parzelle Köniz / 6530 zum Preis von CHF 700'000.-- an 

die Baurechtsnehmerin Farmco AG wird zugestimmt. Die Verschreibungskosten 

(Geometer, Notar, Grundbuch) trägt die Käuferin. Der Gemeinderat wird ermächtigt, den 

Vertrag abzuschliessen. 

 

2. Das Parlament bewilligt für die Abschreibung des über dem Buchwert liegenden 

Betrages einen Nachkredit von CHF 300'000.-- zu Lasten Konto 1720.332.00 (übrige 

Abschreibungen). 

 

Köniz, 1. Juli 2015 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen: 

1) Baurechtsvertrag mit Farmco AG 

2) Angebot Lüchinger + Schmid 




























